
Aufstellung der zu zahlenden Beiträge bei der Rückmeldung 
zum Wintersemester 2016/ 17

1. eingeschriebene Studierende:

79,00 €          Studierendenwerk
15,00 €          Studierendenschaft (inkl. Hochschulradio)

4,01 €            Zweckbeiträge (Notfonds 1,50 €, Hochschulsport 2,00 €, Kinderbetreuung 0,51 €)
0,51 €            Sozialfondbeitrag

132,72 €        VRR-Ticket
49,50 €          NRW-Ticket

280,74 €        Gesamtbetrag

2. Beurlaubungen: 

Für alle beurlaubten Studierenden entfällt der Beitrag für das Semester-Ticket

a) Krankheit

Kein Beitrag

b) Schwangerschaft, Kindererziehung, Pflege u. Versorgung v. Angehörigen
Ableistung des Grundwehrdienstes oder zivilen Einsatzdienstes

79,00 €          Studierendenwerk

c) restliche Beurlaubung: Vorbereitung und Durchführung Abschluss, Ableistung von Praktika, sonstige Gründe 
79,00 €          Studierendenwerk
15,00 €          Studierendenschaft (inkl. Hochschulradio)

4,01 €            Zweckbeiträge (Notfonds 1,50 €, Hochschulsport 2,00 €, Kinderbetreuung 0,51 €)
0,51 €            Sozialfondbeitrag

98,52 €          Gesamtbetrag 

3. sonstige Fälle:
Neuregelung!
Studierende, die sich zur Ableistung eines (Pflicht-) Auslandssemesters, eines Praxissemesters
oder zur Erstellung der Abschlussarbeit nachweislich außerhalb des VRR-Bezirkes aufhalten
(ohne beurlaubt zu sein), können mit dem "Antrag auf Befreiung vom VRR/ NRW Ticket"
sich von diesem befreien lassen. 

79,00 €          Studierendenwerk
15,00 €          Studierendenschaft (inkl. Hochschulradio)

4,01 €            Zweckbeiträge (Notfonds 1,50 €, Hochschulsport 2,00 €, Kinderbetreuung 0,51 €)
0,51 €            Sozialfondbeitrag

98,52 €          Gesamtbetrag 

4. ZWEITHÖRER 100,00 €      Semestergebühren bei kleiner Zweithörerschaft
keine Semestergebühren bei großer Zweithörerschaft

(Ein Semesterticket kann nicht erworben werden.)

5. GASTHÖRER 100,00 € Semestergebühren
(Ein Semesterticket kann nicht erworben werden.)

6. Alle Beiträge können auch erhöht um 10,00 € bei verspäteter Rückmeldung oder Beurlaubung auftreten.

zu 1. 290,74 €      
zu 2.  a) 10,00 €        

     b) 89,00 €        
     c) 108,52 €      

zu 3. 108,52 €      
zu 4. 110,00 €      
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